










226

engeren Ausschuß (zwei Prälaten und sechs Städte-

abgeordnete) wurde das Recht der Selbstergänzung nicht

bestritten. Das heißt der Landesherr verzichtet auf sein

Berufungsrecht und sein Bestätigungsrecht. Seit 1554

bereiten die Ausschüsse die Programme für die Plenar-

sitzungen vor oder lassen sich ein eigenes Verfassungs-
recht für selbständige Handlungen geben. Der Landtag
richtet eine eigene Kanzlei ein und stellt zwei besoldete

Advokaten und Konsulenten an, die nicht selten im

herzoglichen Dienst schon Erfahrungen gesammelt
hatten.

3. Der Landtag von 1556 festigte und erhöhte die

Führungsmacht der evangelischen Prälaten. Die Kirche

bekommt den Rang einer herzoglichen Zentralbehörde.

Christoph gab ihr alle Einkünfte, die sie von der vor-

reformatorischen Zeit her besaß, in eigene Verwaltung
zurück. Sie wurden im gemeinen Krdhenkasten ge-

sammelt und dienten der Besoldung von Pfarrern und

Lehrern sowie dem Unterhalt der Gebäude. Eine

Sonderbehandlung erfuhren die den Prälaten über-

gebenen vierzehn große Mannsklöster, deren Residuen,
das heißt Überschüsse, für weltliche Zwecke Verwendung
finden sollten. Der Klosterprälat stand deshalb in einer

Zwitterstellung : als minister ecclesiae war er vom Her-
o

zog ernannter Beamter, als Landstand dagegen freier

Abgeordneter. Das Plenum beschloß nun, die Über-

schüsse des Kirchengutes zunächst zu vier Neuntel,
später gewohnheitsmäßig zu einem Drittel in die Land-

schaftskasse zu übernehmen und für die Schuldentilgung
zu verwenden. Als Gegenleistung erhielten die Geist-

lichen das ius reformandi. Das hieß praktisch, ganz im

Sinne des Schöpfers der confessio Virtembergica, die

Geistlichen wurden für das ganze Land und den Landtag
die bevorrechteten Hüter und Verteidiger des württem-

bergischen Glaubensbekenntnisses.

Die £öfflersdhe Reform

Während in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges
in den meisten deutschen Ländern die Ständeherrschaft

beseitigt wurde, ist sie in dem von Kaiserlichen und

Schweden, Franzosen und Wallensteinischen mindestens

von 1630 bis 1645 mit härtesten Lasten betroffenen

Lande zu einer ganz neuen Machtstellung aufgestiegen.
Sie verdankte dies vor allem dem Wirken des Kanzlers

Dr. Jakob Löffler. Löffler hatte in Bayern und Kur-

sachsen Erfahrungen gesammelt, die in ihm die Über-

zeugung reifen ließen, daß bei den seit der Ulrichszeit

bestehenden Steuer- und Regierungsverhältnissen das

Land nie würde zu einem Ausgleich kommen können,
wenn es nicht gelänge, die Schulden zu beseitigen durch

neue Steuern. Er gewann den Landtag dafür, daß er die

Ablösungshilfen in vollem Llmfang übernahm, so daß

keine Rückstände mehr die Last weiterschleppten und

zu immer neuen Zerwürfnissen mit den fordernden

Herzögen führten.

So kam es, daß der Landtag die extraordinari Mittel,

das heißt indirekte Steuern auf den Wein- und Frucht-

handel, die sogenannte Akzise, die zur üblichen Land-

steuer hinzukam, guthieß. Als Gegenleistung erhielt er

das Recht, diese Steuern selbst einzuziehen und für

das Staatsganze zu verwenden. Zugleich wurden die

herzoglichen Räte angehalten, die Beschlüsse des Land-

tags anzuerkennen und sich in der Regierung für den

Landtag in gleichem Maße verantwortlich zu fühlen

wie für den Landesherrn.

Das bedeutete aber auch, daß die Besteuerung nicht

mehr einseitig auf dem gemeinen Mann lastete, sondern

auch für die bisher privilegierten städtischen Magistrate
Geltung hatte. Damit war das ungerechte Sonder-

besteuerungssystem der Magistrate an der Wurzel ge-

troffen. Das wichtigste Recht der Stände - das der

Besteuerung - aber wurde nun die Hauptwaffe des

Landtags gegen Fürsten, die mehr forderten oder die

mit ihren Einkünften nicht auskamen oder die lästige
Kontrolle abschütteln wollten.

Das landständische 'Widerstandredbt

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts tauchte das Frank-

reich Ludwigs XIV. an den Grenzen Württembergs auf.

Der große Krieg hatte allenthalben in Europa neue

Waffentechniken und Verteidigungssysteme ins Leben

gerufen. Frankreich hatte im 17. Jahrhundert das fort-

schrittlichste Berufsheer und einen hervorragenden
Offizierstand aus dem Landesadel. Die Herzoge des

wiederhergestellten Kleinstaates Württemberg sind vom

Kaiser, da durch die Verwüstung der Pfalz, die Be-

setzung des Elsaß und des Breisgaus sowie der Feste

Philippsburg, Württemberg zum Grenzland geworden
war, mit der Führung der Truppen des Schwäbischen

Kreises betraut worden. Den Reichstruppen aber hatte

nun das Land gleichfalls einen Beitrag zu leisten, wie

es zur Zeit des Regimentsrates um 1500 gewesen war.

Niemand dachte mehr an einen Widerstand gegen den

Kaiser.

Wenn jedoch ein starker und kriegstüchtiger Admini-

strator wie Friedrich Karl (der für den unmündigen
Erbprinzen Eberhard Ludwig an der Spitze des Fürsten-

tums stand) eine aktive Landesverteidigungspolitik
durchführen wollte, so mußte er zwangsläufig an den

Artikeln des Tübinger Vertrags, das Kriegswesen be-

treffend, vorbeigehen und das fordern, was alle Fürsten

seiner Zeit ihrem Land abforderten: ein stehendes

Söldnerheer, den miles perpetuus oder conductus, also

den Berufssoldaten, der nichts mehr gemeinsam hatte

mit dem Landesaufgebot aus den Zeiten des Tübinger
Vertrages.
Ein Berufsheer aber schuf neue und umfängliche Lasten.

Es waren vor allem die führenden Ausschußmitglieder
und Konsulenten jener Zeit, voran Joh. Heinrich Sturm,
die zum Widerstand gegen das herzogliche Verlangen
aufforderten, den miles perpetuus verweigerten und den

Herzog des Verfassungsbruchs am Reichshofrat zu Wien
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anklagten. Die Konsulenten waren der Auffassung, das

Heer sei persönliches Eigentum des Fürsten, wenn er

es wolle, müsse er es auch aus eigener Kasse bezahlen.

Aushebungen von Landeskindern ließen sie verbieten

und forderten das Volk auf, sich den Werbungen zu

widersetzen.) Sie ließen ausrufen, daß die Landschaft

keinen Pfennig Sold zahle. Sie gaben ihren Widerstand

auch nicht auf als Wien gegen sie entschied. Vertrags-
mäßig erlaubt war lediglich die Landmiliz für Not-

zeiten. Friedrich Karl handelte als souveräner Fürst,
wandelte durch ein Reskript die Landmiliz in ein

stehendes Heer um und erhob zu seinem Unterhalt

eine Sondersteuer, den dreißigsten Teil von Frucht- und

Weinertrag. Der Franzoseneinfall von 1693 und die

Gefangennahme Friedrich Karls bei Otisheim machten

eine Weiterführung des Streites zunächst illusorisch.

Sturm stellte sich mit vierzehn Freunden sofort der

Regentin zur Verfügung, als die Franzosen in harten

Kontributionsverträgen Geiseln von dem zahlungs-
unfähigen ausgeplünderten Land verlangten. Sie kehr-
ten - zwei von ihnen starben in der Zitadelle von

Metz an den Folgen der unwürdigen Behandlung - nach

vier Jahren Haft, mit Jubel empfangen, in die Heimat

zurück.

Den Streit aber setzte der junge Fierzog Eberhard

Ludwig fort. Für ihn, den princeps absolutus der

württembergischen Geschichte, war die Landschaft eine

geschichtlich überholte Institution. Er begründete sein

Fürstenrecht auf ein schlagkräftiges Heer mit dem

Naturrecht aus Gottes Gnaden und ließ eigenmächtige

Klagen beim Kaiser oder Widerstand als Hochverrat

und Rebellion auslegen. Sturm und seine Freunde wur-

den ihres Amtes als herzogliche Beamte entsetzt. Eine

Berufung der Landtage erfolgte 38 Jahre nicht mehr.

Eberhard Ludwig war der erste Fürst, der mit Hilfe

von landfremden Kabinettsministern regierte, und dem

es gelang, 1724 einen völlig gefügigen Ausschuß von

„procuratores patriae" zur Annahme und Bezahlung
des stehenden Heeres zu zwingen. Er baute sich in

Ludwigsburg seine eigene Residenz, um die wider-

setzliche Hauptstadt zu strafen und vor den Warnungen
seiner Landstände sicher zu sein. Er umgab sich mit

einer adeligen Militärsclique, und wenn die gute bür-

gerliche Ehrbarkeit einmal ins Schloß geladen war, so

mußte sie in der neuen Rangordnung hinter dem

kleinsten Leutnant Platz nehmen. Um wenigstens einen

kleinen Teil seiner Riesenschulden begleichen zu können,
verpfändete er sein Kammerschreibereigut Weiltingen an

die Landschaft.

Das Widerstandsrecht gegen dasFürstenrecht des stehen-

den Heeres blieb dann auch auf allen großen Landtagen
bis 1805 in voller Wirkung und löste stets als wichtig-
stes Recht die großen Konflikte mit den Herzögen aus.

Zu denken ist etwa an Fierzog Karl Eugens sieben-

jährigen und einzigen Landtag (1763-1770), dessen Ur-

sache die unheilvollen Subsidienverträge mit Frankreich

gebildet haben; d. h. der Fürst ließ Landeskinder für die

Zwecke der Kriegführung eines fremden Landes aus-

heben.

Der Protest des Dorfes

Als nach 38 Jahren wieder ein Landtag von einem

Administrator berufen wurde, zeigte es sich, daß jetzt
das Widerstandsrecht gegen die eigene Institution an-

gewandt wurde. Deputierte der dörflichen Wahlver-

sammlungen haben seit dem Dreißigjährigen Krieg nach

dem aktiven und passiven Wahlrecht in der Landstand-

schaft gestrebt. Grube hat diesen hochwichtigen Vorgang
zum erstenmal näher erforscht und festgestellt, daß die

bäuerlichen Amtsversammlungen von steuerkräftigen
Dörfern immer wieder Versuche gemacht haben, das

Privileg des alleinigen Wahlrechts für eine Landstand-

schaft bei den städtischen Bürgermeistern und Stadt-

schreibern zu brechen und mit ihren Beschwerden direkt

in den Landtag zu kommen.

Wieder wie zu Zeiten des jungen Herzogs Ulrich ist

das Mißtrauen gegen die die Geschäfte führenden

Konsulenten und Landtagsprälaten durch das völlige
Versagen des Ausschusses gegenüber der Gewalt des

absolut Regierenden zu einer Bewegung angewachsen,
die sich in dem zweijährigen Landtag von 1738 entlud.

Die rebellischen Ämter - es waren Balingen, Tuttlingen,
Ebingen, Rosenfeld, Sulz, Dornstetten, Freudenstadt,
Calw und Zavelstein - verlangten die Nichtwiederwahl

der alten Prälaten und Konsulenten und neue Männer,
und widersetzten sich dem Befehl des Herzogs, nach

den ersten Sitzungen wieder nach Hause zu gehen
und die weiteren Verhandlungen dem Ausschuß zu

überlassen. Aber erst dem Reformlandtag von 1796 ist

es gelungen, die alte Ausschußverfassung zu stürzen

und auch städtische Abgeordnete an Stelle von Prälaten

zuzulassen, und dem Plenum größere Aktivität zu

geben. Die Herzoge früherer Zeiten hatten schon die

Taktik nicht ohne Erfolg durchprobiert, einen wider-

setzlichen Ausschuß dadurch matt zu setzen, daß man

die Abgeordneten der kleinen Städte, denen es oft

schwer fiel, das Geld für die Reisekosten aufzubringen
und für längere Zeit von ihren bäuerlichen Geschäften

fernzubleiben, bearbeitete und sie für einen Stimmen-

fang gegen den Ausschuß zu gewinnen suchte. Aber

dieses Mal, wie auch in dem siebenjährigen Landtag
unter Herzog Karl Eugen schlug das Pendel gegen den

Fürsten aus. Die dörflichen Wahlkörperschaften, vor

allem die als Untertanen zweiter Klasse behandelten

Klosterämter, waren wach geworden und wollten Leute

ihres Interesses in den Ausschuß und in den Landtag
bringen. Das zeigte sich am besten in der monströsesten

aller Beschwerdeschriften, die gegen den gewalttätigen
Herzog Karl Eugen vorgebracht wurde. Von den immer

schwerer zu tragenden Wildschäden bis zu den ver-

fassungswidrigen Griffen des Fürsten in die Kirchen-

kasse, von dem widerrechtlichen Soldatenhandel bis zu

dem französischen Ämterschacher und den Plünderun-
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gen der Forsten war alles aufgezählt, womit man den

Herzog belasten konnte und gegen ihn in Wien Klage
führte.

Bei all diesen Gravamina und Gegenleistungen ist es

wichtig, daß der Untertan zum Reden gebracht wird,
daß er nicht stumm bleibt, daß man von ihm hört und

seine Anteilnahme am Leben des Staates spürt. Hier ist

das Herzogtum Württemberg vorbildlich und im Ver-

gleich zu den meist ständelosen Herrschaften vieler

deutscher Territorien (seit 1668 gab es in den beiden

Baden keine Stände mehr) ein Land des wachen poli-
tischen Lebens. Nichts wird uns beim Lesen der

Landtagsgeschichte Grubes klarer als dieses in den

Dörfern, den Städten, bei der Regierung, bei den

bürgerlichen Ständen und am Hofe herrschende Leben,
das auch gerade da, wo es geilt und entartet, wo es zu

Protesten und Fronen zwingt, wo es sich jenseits der

gebundenen Sitten und scheinbar unmoralisch austobt,
wo es die Gewohnheiten und den Durchschnitt sprengt,
wo es in Konflikt mit wohlerworbenen Rechten kommt,
den Landtagen erst jene Fülle des Stoffes liefert und

zu Beratungen auffordert, die uns Heutigen die einzige
und wichtigste Sprache unserer Ahnen bedeutet.

Die Farbigkeit und Vielfältigkeit ist nirgends an-

reizender zum Ausdruck gekommen als in den großen,
oft jahrelang dauernden Sitzungen der Landtage des

18. Jahrhunderts, die nur rechts- und verfassungs-
geschichtlich gesehen von Siegen oder Niederlagen der

Stände oder des Fürsten künden, die jedoch vom allge-
meinen Rhythmus der Geschehnisse aus, gleich einem

Fokus die Strahlen der Erregung und des tätigen Ge-

schichtsbewußtseins in Württemberg brechen.

'Was bedeutet Württembergs SonderentwMung?

In einer Einleitung hat Grube noch zu den bekannten

Thesen der Sonderentwicklung des ständischen Lebens

in Alt-Württemberg Stellung genommen. Er findet sie

im großen ganzen durch seine Forschung bestätigt.
Wobei freilich zu sagen ist, daß ein Ansprechen und

ein Darstellen der sogenannten durch Geschichte und

Land bedingten württembergischen Eigenart - Uhlands

Lyrik ist dafür so wenig ein Beispiel wie Fr. Th. Vischers

dialektische Aphorismen über den idealen, gemütvollen,
bürgerlichen und konkret denkenden Württemberger -

heute nicht nur einem Historiker nicht mehr möglich
ist, will er nicht einfach die Idealschilderungen der

älteren Forschung stur wiederholen. Grube ist daher nur

sehr vorsichtig an die Zusammenhänge von württem-

bergischem Pietismus oder württembergischer Ortho-

doxie mit den politischen Handlungsweisen der Prälaten

oder Konsulenten herangegangen. Man gerät hier leicht

ins Konstruieren und Fabulieren und schlägt aus der

strengen Methode des Geschichtsforschers aus.

Gerade im Hervorbringen und Gestalten des Wider-

standsgeistes sind die katholischen Landstände minde-

stens so tüchtig gewesen wie später die lutherischen

Konfessionalisten. Der Glaubenswechsel kann also wohl

kaum die tiefere Ursache gewesen sein. Vielmehr sehen

diejenigen richtig, die eine gewisse Härte und Selbst-

sucht der Stände im Kampf mit dem Fürsten und dessen

Ansprüchen auf absolute Gewalt in Verbindung bringen.
Jeder Druck erzeugt Gegendruck. Das ist nicht bloß

in Württemberg so. Die Stände haben im ganzen wenig
Sinn für die größeren politischen Konzeptionen starker

Fürsten bewiesen. Sie krallten sich meistens an das von

ihren Vätern Erworbene, sie kapselten sich ab, und

immer wieder müssen Proteste von unten her sie aus

ihrer Selbstgenügsamkeit oder Eigenmächtigkeit auf-

rütteln. Nach dem Gesetz, wonach sie seit 1498 an-

getreten, haben sie die Privilegien der vermöglichen
Ehrbarkeit weit mehr verteidigt als die Beschwerden des

„gemeinen Mannes". Herzogliche Beamte sind es ge-

wesen, die neues Leben auch in die leicht erstarrten

Formen der Stände gebracht haben. Hatten sie einmal

einen den Fortschritt und das Ganze überblickenden

Konsulenten wie den großen J. J. Moser im 18. Jahr-
hundert, dann fielen sie ihm in entscheidenden Augen-
blicken in den Rücken oder versuchten ängstlich Kom-

promisse zu schließen. Es sind der Jahrzehnte der ver-

schüchterten Landtage und Ausschüsse so viele wie der

mutigen und rebellierenden.

Daß freilich die Äbte von jeher höchst politische Po-

tenzen waren - die evangelischen genau so wie ihre

katholischen Vorgänger - das zu bekräftigen ist nur

gerecht und im Blick auf die staatsneutrale Kirche des

20. Jahrhunderts eine Größe, die uns leider verloren-

ging. Immer fanden die Prälaten gleichgesinnte weltliche

Magistratsherren, mit denen sie jedem unchristlichen,
antistaatlichen Absolutismus und fürstlichen Gottes-

gnadentum zu Leibe gingen und den Staat vor Aus-

beutung und Degradierung tapfer verteidigten.
Gewiß hat Grube recht: die Sonderentwicklung der

württembergischen Stände ist genau da zu fassen, wo

seit den Zeiten des Herzogs Ulrich der landsässige Adel

sich aus dem Dienst für das gemeinsame Vaterland

zurückzog. Herzog Christoph bedauerte das Versagen
seiner Ritterschaft; er wollte wenigstens noch die

Lehensbande erhalten wissen, mußte aber die Fol-

gerungen aus einer Entwicklung ziehen, die ihm nicht

angenehm war. Räte und Landstände bürgerlicher Her-

kunft traten in die Lücken, die der Adel bei seinem

Rückzug hinterlassen hatte. Man versteht jetzt auch

besser, daß die Fürsten des Absolutismus, zu deren

Würde nun einmal der Hofadel gehörte, sich haufen-

weis anbietenden fremden Adel heranzogen und damit

der bürgerlichen Ehrbarkeit neuen Konfliktstoff boten.

Der viel gerühmte „Männerstolz vor Königsthronen",
anders ausgedrückt der Demokratismus der Württem-

berger, hat bis ins tiefe 19. Jahrhundert seine geschicht-
liche Ursache in dem Fehlen eines vertrauten landsässigen
Adels in Hof- und Regierungsdiensten, eines Adels, der

zwischen Bürgerlichen und der fürstlichen Allmacht hätte

vermitteln können.


